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Wir verbieten den schwarzen Fuchs, Zobel, [Termelin,
wmden Marter und dergleichen Pelzwerk, ausgenommen
u Schliipf, Pualatines und Kappen zu tragen.

Den Mannspersonen verbieten wir ganze Kleidungen
o seidenem, halbseidenem und baumwollenem Saminet
der sogenannten Manchester.

Den Weibspersonen verbieten wir zu tragen Robes und
Jupes von seidenem, halbseidenem und baumwollenem Sam-
ut. Alle Méntel, welche nicht von ganz weissem oder ganz
dwarzen Stoff gemacht sind. Alle Garnituren auf den
bes und Jupes, ‘so nicht von chen dem gleichen Stoff
iie die Robes und Jupes." ‘

Den Migden war befohlen, ,,bey Antretung ihres Dien-
ies bey threr gewohnten Landes-Kleidung zu verbleiben™.

Die Bussen bewegten sich im Rahmen zwischen 15 Ta-
im (Verwendung von Gold- oder Silberstickerei) und 10
fund (Aufgabe der lindlichen Kleidung durch eine Magd),
uch heutiger Withrung etwa zwischen 400 und 70 Franken.

Diese Bussen fielen nicht in die Staatskasse. Die Klei-
favorschriften  bezweckten also nicht eine Vermehrung
fr dffentlichen Einnahmen. Zwei Drittel erhielt jeweilen
fr ,Verleider'* (Anzeiger) das galt frither nicht als
umoralisch — und der Rest fiel den amtlich beauftragten
lilschern zu, nachdem Herr Secretarius der Reformations-
tmmer und ‘deren Weibel ihre Anteile erhoben hatten.

Trotz alledem: die Allgemeinheit sah in den Kleider-
mndaten keineswegs eine listige Bevormundung. Als
i 1798, wie manches andere Althergebrachte, in der Ver-
jwkung verschwanden, um nie wieder aufzutauchen, hat
fen wohl kaum jemand ernstlich nachgetrauert; aber
m Auflehnung und dergleichen ist wenig oder nichts
thannt geworden. Kleidungsvorschriften gebérten nach
dliufiger Auffassung so sehr zu den Notwendigkeiten
wr gesunden Verwaltung, dass die lindlichen Macht-
Yr in den Chorgerichten (Kirchgemeinderiiten) ihrer-

Sie batten sich gezankt. Es war ja licherlich, iiber-
}ﬁ.\lpt davon zu reden, geschweige denn, Krach zu schlagen.
U Sache war die: ;

Germaine sprach nach dem Abendkurs, den sie mit
Ulf besuchte, vom Studentenball der Stadt. ,,Ja, und
¢ Industria® macht auch mit, und es spielt ein biiumiges
.Nht’:ster, und Heinz hat doch meine Fltern gefragt, ob
fmcht kommen diirfte, und...*

»$0... (Réuspern) ...nun gut, dann also... Wieder-
“en", Und damit hatten sie sich getrennt und seither
ieht mehy gesehen.

fs wurde der Ausnahmezustand verhingt.

Rolf sass im Biro. Um ihn pulsierte das [.eben des
“schifishetriehes. Vor ihm lagen, wahllos aufgeschlagen,
aeeVerschieder.nen Al:beiten, d'ie zu erledigen waren. Er
dirsﬂtarrte ‘missmutig und mit abwesendem Blick durch
*Blitter hindurch. Schlagworte wie ,,Ball®. .. | Tanzen®
i wGermaine durchkreuzten wieder und wieder seine
'uudalll(ken. Und er st.udierte und griibelte, dachte’ m{Lch,
k. onnte doch kemen‘Ents'chluss fassen.  Germaine,
G en?u:je Unﬂ nochmals Germaine... Herrschaft, konnte
5 N das Médel nicht aus seinen Gedanken verbannen?. ..

Vire dann doch..., Germaine... Hols der Kukuck!

Hinam‘smg-l\bend; Rolf steht, den Hut im Genick, die

Bahn}e] I den Manteltaschen, vor einem Schaufenster der
3 ofstrasse  und starrt griibelnd und gedankenver-

N iy 5 : el s
hal; I die ausgestellten Herrlichkeiten. Nun ist es schon
)

dne Woche her, seit er Germaine zum letzten Mal
a sie wohl treibt ? Ziellos schlendert er dahin, und

-sinnung.

~ immer wieder
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seits mitunter Kleiderexzesse bestraften. So bisste 1605
das Vechiger Chorgericht einen biederen Bauersmann,
weil er zu einer modischen, gefiltelten Hose sechs Ellen
Tuch verwendet hatte, obschon bei seiner geringen Korper-
grosse drei Ellen vollauf gentigt biitten. Das war Vergeu-
dung, mithin Siinde. .. und musste ebenso bestraft werden,
wie das Vergehen einer Vechiger Béuerin, welche iibrig-
gebliecbenen, aber noch nicht verdorbenen Reishrei weg-
geworfen hatte. Sowohl der Hosenmann als die Reisver-
geuderin fanden ihre Bestrafung durchaus angebracht.
Ein einziges, durch besondere Umstinde veranlasstes
bernisches Kleidermandat muss als ausgemachte Schikane
gewertet werden. Im  Verlaufe des Twingherrenstreites
von 1470 - es ging dabei um wohlerworbene und verbriefte

Einkiinfte adeliger Grossgrundbesitzer in ihrer Eigen-
schaft als ortliche Polizei- und Gerichtsinhaber - liess

der durch etwelche Massensuggestion auf den Schult-
heissenthron gelangte Metzgermeister Peter Kistler ein halb
und halb ausser Gebrauch gelangtes Kleiderreglement er- -
neuern, das die ,,Schnébel“ an den Schuhen und die Schlep--
pen an den Frauenkleidern verbot. Beide Dinge gehorten
aber fiir den Adel zum européisch anerkannten Kultur-
gut; sie beruhten auf allgemein giiltigen Standesvorrechten
und waren mit ‘heutigen Augen gesehen, etwas ebenso
Selbstverstindliches wie die Goldtressen und Sterne der
Offiziere oder die Zylinderhiite von Behérdenmitgliedern
bei besondern Anlidssen. Das Verbot wurde vom Adel
geflissentlich iibertreten; aber die vom Grossen Rate ange-
ordnete Bestrafung nahmen die Fehlbaren willig und prompt
auf sich. Das veranlasste die Rechtlichdenkenden zur Be-
Peter Kistler wurde bei der nichsten Schult-
heissenwahl durch einen Adeligen ersetzt, blieb iibrigens
weiterhin Mitglied der Regierung — und dass tendenzidse
Mandat wurde endgiiltig ,,aberkannt®... zum Heile des
Gemeinwesens.’ C. Lerch.

: Ve’rsé')hnung_

Skizze von Jack Warden

sticht ihn der Name Germaine... Ger-
maine. . . . ) i3
Montag-Abend. ,,Ich muss doch schnell nochmals zu
Emil Ge..." den Rest versteht Mutter nicht mehr, denn '
Rolf ist schon aufgestiegen und radelt eben davon. Wirk-
lich ganz unwillkiirlich fihrt ihn sein Rad ins Lerchenfeld
hintiber, denn... es konnte ja sein, dass er zufillig Ger-
maine. .. ach nein, er geht ja Emil besuchen. Er kann sich
aber nicht enthalten, doch am Haus vorbeizufahren, wo
seine Germaine wohnt. Keine Scele des Wegs! Enttiiuscht,
fahrt er weiter.
So langweilig war es bei Emil noch nie.
Dienstag-Abend. Abendkurs. Soeben verlessen die er-
sten die Schule. Rolf bleibt nach 2 Schritten stehen.
Richtig, da kommt Germaine, allein. ;,Salic Rolf!”...
,,Salii*’, kommt es gepresst. Schon hat sich Rolf in Bewe-
gung gesetzt; er trabt nachdenklich neben Germaine durch
die dunklen Strassen. Stiirmische Kampfe durchtoben seine
Brust: Eifersucht, Trotz, Versshhungswillen. .. :
Bei' der letzten Kreuzung bleiben sie stehen. Leise fasst
Germaine Rolfs Hand: ,,Bisch ging no toub?*. I{eine Ant-
wort. — Dann wiirgt er heraus: ,,S‘het mi haut mége*.
Und plétzlich fuhlt Rolf zwei Arme um seinen Hals. . .
ehe er sichs versieht, hat er einen herzhaften Kuss weg,
dann klappern hastige Schritte auf dem Pflaster und stille
wirds. - :
Rolf aber fiihlte sich wie neugeboren. Ein Schlager kam
gepfiffen, ein Hut schob sich aufs Ohr und die Aufhebung
des Belagerungszustandes ward proklamiert. ¢

1043



	Versöhnung

